


Sanierung und Erweiterung 
des Borkener Rathauses

Die Stadt Borken beabsichtigt, das bestehende Rathaus in 

den kommenden Jahren zu sanieren und zu erweitern. 

WARUM?
Im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung wurde der 

Raum- und Sanierungsbedarf des gesamten Rathauses 

ermittelt. 

IM EINZELNEN WURDE FESTGESTELLT:

›  akuter Sanierungs- und Reparaturstau 

(teilw. undichtes Dach, Einfachverglasung usw.),

›  Gebäude energetisch eine Katastrophe 

= sehr hohe Energiekosten, 

›  akuter Raumbedarf aufgrund von Personalzuwächsen 

und Aufgabenveränderungen,

› „altes“ VHS-Gebäude ist abrissreif,

›  massive Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung

›  die sanitären Anlagen sind zwingend 

sanierungsbedürftig, 

›  ein Verwaltungsarchiv inkl. Zwischenlager 

sowie ein Sozialraum fehlen,

›  die Räume des Bürgerbüros sind für eine 

dienstleistungsorientierte Verwaltung nicht mehr 

zeitgemäß und angemessen.

WAS IST GEPLANT?

Die Verwaltung hat daraufhin die folgenden Baumaßnah-

men geplant:

›  Abriss des Gebäudeteils D (ehem. VHS-Gebäude) 

und Anbau an das Gebäudeteil C

›  Sanierung und energetische Ertüchtigung 

des denkmalgeschützten Gebäudeteils B

› Umbau und energetische Sanierung des Gebäudeteils A

›  Sanierung und energetische Ertüchtigung 

des Gebäudeteils E

› Umbau des Gebäudeteils C

WIE HOCH SIND DIE KOSTEN?

Anbau an das Gebäudeteil C 6.175.000 EUR

Sanierung Gebäude B 2.536.000 EUR

Umbau Gebäudeteil A 3.265.000 EUR

Sanierung Gebäudeteil E 1.080.000 EUR

Umbau Gebäudeteil C 1.004.000 EUR

WER TRÄGT DIE KOSTEN?

Die Gesamtkosten von ca. 14 Mio. EUR werden voraus-

sichtlich mit 60 % aus Städtebaumitteln des Landes NRW 

gefördert, sodass der Eigenanteil der Stadt Borken ca. 6 

Mio. EUR beträgt.

WIE GEHT ES WEITER?

Der Umwelt- und Planungsausschuss (UPA) der Stadt hat 

am 18.10.2017 das folgende weitere Verfahren einstim-

mig beschlossen:

1.   Die Verwaltung soll einen entsprechenden Förderan-

trag stellen. 

2.   Für die weitere Planung und Detaillierung soll die 

politische „Planungsbegleitgruppe“ zusammen mit 

der Projektgruppe des Rathauses stetig eingebunden 

werden. Die Empfehlungen sollen an den UPA zur Ent-

scheidung weitergeleitet werden.

3.   Der Baubeschluss soll nach Vorliegen der Bewilligung 

des Förderantrages gesondert durch den UPA gefasst 

werden. 


